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Gesetz
über die Prävention vor Schäden durch Brand- und 
gravitative Naturgefahren (Brand- und 
Naturgefahrenpräventionsgesetz, BNPG)

Vom 12. Januar 2017

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft,

gestützt auf § 63 Absatz 1 der Kantonsverfassung vom 17. Mai 19841),

beschliesst:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

§  1 Zweck und Regelungsbereich
1 Dieses Gesetz bezweckt:
a. den vorbeugenden Schutz von Personen vor Bränden;
b. den vorbeugenden Schutz von Bauten und Anlagen vor Brandschäden

sowie vor Schäden durch gravitative Naturgefahren.
2 Es regelt die dazu notwendigen Sorgfaltspflichten und Schutzmassnahmen.

§  2 Sorgfaltspflichten
1 Jede Person ist verpflichtet, Brandschäden oder Schäden durch gravitative
Naturgefahren zu verhindern oder zu begrenzen, soweit es ihr möglich und zu-
mutbar ist.
2 Die Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Brandschäden richten sich nach
den Brandschutzvorschriften der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
(VKF).
3 Die Eigentümer und Eigentümerinnen oder die Betreiber und Betreiberinnen
von Feuerungsanlagen lassen diese hinsichtlich der Brandsicherheit periodisch
durch eine Fachperson überprüfen. Das Dekret regelt die Einzelheiten.

1) GS 29.276, SGS 100

http://bl.clex.ch/data/100/de/art63


2  GS 2017.$$$011

§  3 Definitionen
1 Die Definition der «Bauten und Anlagen» im Sinne dieses Gesetzes richtet
sich nach der kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzgebung.
2 «Brandschäden» im Sinne dieses Gesetzes sind Schäden, die aufgrund von
Feuer, Rauch, Hitze, Blitzschlag oder Explosion entstehen.
3 «Gravitative  Naturgerfahren»  im Sinne  dieses  Gesetzes  sind  Hochwasser,
Überschwemmung, Steinschlag und Erdrutsch.
4 «Schutzmassnahmen» im Sinne dieses Gesetzes sind bauliche, technische,
personelle und organisatorische Massnahmen.
5 «Wiederkehrperiode» im Sinne dieses  Gesetzes ist  die  Zeitspanne,  in  der
sich ein Ereignis mit vergleichbarer Intensität wiederholt.

2 Schutzmassnahmen

2.1 Brandschäden

§  4 Umfang
1 Schutzmassnahmen  gegen  Brandschäden  haben  Personen  sowie  Bauten
und Anlagen zu schützen und richten sich nach den Brandschutzvorschriften
der VKF.

§  5 Brandschutzabstände
1 Zwischen Gebäuden gelten  Brandschutzabstände. Diese richten sich nach
der entsprechenden Brandschutzrichtlinie der VKF.
2 Der Brandschutzabstand eines  Gebäudes zur Grundstücksgrenze muss so
gross sein, dass er auf den benachbarten Grundstücken keine Eigentumsbe-
schränkung bewirkt. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.
3 Die Brandschutzabstände gelten zusätzlich zu den Abstandsvorschriften der
Raumplanungs- und Baugesetzgebung.

§  6 Bestandesgarantie
1 Teile von Bauten und Anlagen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
stellt  worden sind und die Brandschutzabstände gemäss § 5 unterschreiten,
haben eine Bestandesgarantie.

§  7 Anordnung
1 Schutzmassnahmen  gegen  Brandschäden  werden  angeordnet,  wenn  eine
Baute oder Anlage erstellt, erweitert, abgeändert oder in der Benützungsart ge-
ändert wird und dazu eine Baubewilligung oder eine arbeitsgesetzliche Plange-
nehmigung erforderlich ist.
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2 Vorbehalten bleibt § 8 Absatz 2.

§  8 Brandschutzkontrollen
1 Die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung (BGV) kann Bauten und Anla-
gen hinsichtlich der Einhaltung von Brandschutzvorschriften kontrollieren.
2 Sind Brandschutzvorschriften nicht eingehalten, ordnet die BGV die erforderli-
chen Schutzmassnahmen an.

2.2 Schäden durch gravitative Naturgefahren

§  9 Umfang
1 Schutzmassnahmen gegen Schäden durch gravitative Naturgefahren haben
Bauten und Anlagen zu schützen und richten sich nach den Schutzzielen ge-
mäss § 10.

§  10 Schutzziele
1 Das Schutzziel gegenüber:
a. Hochwasser, Überschwemmung, Steinschlag und spontanem Erdrutsch

ist die Verhinderung von Schäden aufgrund dieser Ereignisse mit  einer
Wiederkehrperiode bis 100 Jahre;

b. permanentem Erdrutsch ist die Verhinderung von Schäden aufgrund der
aktuellen und der voraussichtlichen Rutschintensität.

§  11 Anordnung
1 Schutzmassnahmen gegen Schäden durch gravitative Naturgefahren werden
angeordnet, wenn eine Baute oder Anlage erstellt, erweitert, abgeändert oder
in der Benützungsart geändert wird und dazu eine Baubewilligung erforderlich
ist. Vorbehalten bleibt § 12.
2 Sie müssen wirtschaftlich sein, und ihre Kosten dürfen nicht unverhältnismäs-
sig im Vergleich zu den Kosten der übrigen baulichen Massnahmen sein.
3 Sie werden nicht angeordnet, wenn Massnahmen an der Gefahrenquelle oder
gegen  die  Gefahrenausbreitung  beschlossen,  jedoch  noch  nicht  umgesetzt
sind.

§  12 Erweiterungs- und Änderungsfälle
1 Schutzmassnahmen werden in den Erweiterungs- und Änderungsfällen ge-
mäss § 11 Absatz 1 nur dann angeordnet, wenn die Erweiterung, die Abände-
rung oder die Art der Benützungsänderung für den vorbeugenden Schutz vor
Schäden durch gravitative Naturgefahren von Bedeutung ist.
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2.3 Gemeinsame Bestimmungen

§  13 Zuständigkeiten zur Anordnung von Schutzmassnahmen
1 Zuständig zur Anordnung von Schutzmassnahmen sind:
a. die Baubewilligungsbehörden im Rahmen der Baubewilligungsverfahren;
b. die Plangenehmigungsbehörde im Rahmen der arbeitsgesetzlichen Plan-

genehmigung;
c. die BGV im Fall von § 8 Absatz 2.
2 Die Anordnung erfolgt  in  den Fällen  von Absatz 1 Buchstaben a und b als
Auflage der BGV zur Bewilligung und im Fall  von Absatz 1 Buchstabe c als
Verfügung der BGV.

§  14 Benachbarte Grundstücke
1 Schutzmassnahmen können auch auf benachbarten Grundstücken umgesetzt
werden.
2 Sie sind durch Dienstbarkeiten grundbuchlich zu sichern. Diese dürfen nur mit
Zustimmung der anordnenden Behörde gelöscht werden.

§  15 Instandhaltepflicht
1 Die  Adressaten und Adressatinnen  von angeordneten  Schutzmassnahmen
oder deren Rechtsnachfolgende sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ange-
ordnete Schutzmassnahmen wirksam sind und dauernd in Stand gehalten wer-
den.
2 Die Instandhaltepflicht  gemäss  Absatz 1 gilt  auch bei  Schutzmassnahmen,
die die BGV mit Beiträgen unterstützt hat.

§  16 Kontrollen
1 Die BGV ist zuständig für die Kontrollen von angeordneten Schutzmassnah-
men  sowie  von solchen,  die  sie  mit  Beiträgen  unterstützt  hat.  Vorbehalten
bleibt die Kontrollzuständigkeit  der Einwohnergemeinde im Falle des kleinen
Baubewilligungsverfahrens der Gemeinden.
2 Die BGV bzw. die Einwohnergemeinde können Kontrollarbeiten  ganz oder
teilweise Dritten übertragen.

§  17 Vollzug
1 Der Vollzug angeordneter, nicht umgesetzter Schutzmassnahmen richtet sich
nach  der  Gesetzgebung  über  das  Verwaltungsverfahren.  Die  Direktion  der
BGV bzw. der Gemeinderat gelten als sachlich zuständige Direktion.
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2 Die Direktion der BGV kann auf den Vollzug angeordneter, nicht umgesetzter
Schutzmassnahmen  verzichten  und die  Baute  oder  Anlage  von deren  Ver-
sicherung ausschliessen. Die Einzelheiten richten sich nach der Sachversiche-
rungsgesetzgebung.

§  18 Beiträge
1 Die BGV kann Beiträge an freiwillige Schutzmassnahmen leisten.
2 Sie kann auch Beiträge an Schutzmassnahmen gegen Schäden durch andere
als gravitative Naturgefahren leisten.
3 Die  Verwaltungskommission  der  BGV  (Verwaltungskommission)  regelt  die
Beiträge im Reglement.

3 Schlussbestimmungen

§  19 Rechtspflege
1 Die Anfechtung von Schutzmassnahmeauflagen zu Bewilligungen richtet sich
nach den Rechtspflegebestimmungen der jeweiligen Bewilligungsverfahren.
2 Gegen Schutzmassnahmeverfügungen der BGV kann innert 10 Tagen beim
Regierungsrat Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist innert weite-
ren 30 Tagen zu begründen.
3 Gegen Beitragsverfügungen der BGV kann innert 10 Tagen bei der Verwal-
tungskommission Beschwerde erhoben werden. Gegen ihre Beschwerdeent-
scheide kann innert  10 Tagen  beim Kantonsgericht  (Abteilung Verfassungs-
und Verwaltungsrecht) Beschwerde erhoben werden.

§  20 Strafbestimmung
1 Wer  die  Sorgfaltspflichten  gemäss  § 2  vorsätzlich  oder  fahrlässig  verletzt,
wird auf Antrag mit Busse bestraft.
2 Die Geschädigten sowie die BGV sind zur Antragsstellung berechtigt.
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II.

1.
Der Erlass SGS 211 (Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG
ZGB) vom 16. November 2006) (Stand 1. Januar 2017) wird wie folgt geändert:

§  148 Abs. 1
1 Ein  gesetzliches  Grundpfandrecht  besteht,  ohne Eintragung im Grundbuch
und allen anderen Pfandrechten vorgehend, für:
e. (geändert) die  Versicherungsprämien,  die  Präventions-  und Interventi-

onsbeiträge sowie die Schätzungskosten der Gebäude- und Grundstück-
versicherung gemäss § 38 des Gesetzes vom 12. Januar 19811) über die
Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Sachversicherungsge-
setz);

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

2.
Der Erlass SGS 350 (Gesetz über die Versicherung von Gebäuden und Grund-
stücken  (Sachversicherungsgesetz)  vom  12. Januar 1981)  (Stand  1. Janu-
ar 2011) wird wie folgt geändert:

§  5 Abs. 4 (neu)
4 Er bestimmt die Höhe der jährlichen Beiträge, die die privaten Versicherungs-
gesellschaften der BGV zur Förderung der Schadenverhütung und -bekämp-
fung zu leisten haben.

§  6 Abs. 3 (geändert)
3 Die Verwaltungskommission:
gbis. (geändert) legt die Präventions- und Interventionsbeiträge fest,

§  34a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
Präventions- und Interventionsbeiträge (Überschrift geändert)
1 Die Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer entrichten nebst der
Versicherungsprämie zweckgebundene Beiträge zur Finanzierung von Beiträ-
gen für den hoheitlichen, präventiven und interventiven Schutz von Personen
vor Feuerschäden sowie von Gebäuden und Anlagen vor Feuer- und Elemen-
tarschäden (kurz: Präventions- und Interventionsbeiträge).

1) GS 27.690, SGS 350

http://bl.clex.ch/data/350/de
http://bl.clex.ch/data/350/de
http://bl.clex.ch/data/211/de
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2 Die Präventions- und Interventionsbeiträge müssen in einem angemessenen
Verhältnis zur Versicherungsprämie stehen.

§  35 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
2 Hat die Eigentümerin oder der Eigentümer die wesentliche Gefahrenerhöhung
nicht angezeigt, fordert die BGV die entgangenen Versicherungsprämien und
Präventions- und Interventionsbeiträge nach.
3 Bei Gefahrenverminderung sind die Versicherungsprämie und der Präventi-
ons-  und Interventionsbeitrag  von dem Zeitpunkt  an  zu berichtigen,  da  die
Eigentümerin oder der Eigentümer der BGV die Änderung schriftlich mitgeteilt
hat.

§  36 Abs. 1 (geändert)
1 Der BGV entgangene oder von ihr zu Unrecht bezogene Versicherungsprämi-
en und Präventions- und Interventionsbeiträge können höchstens für das lau-
fende Jahr und die vorangegangenen 5 Jahre nach- oder zurückgefordert wer-
den.

§  37 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Die Versicherungsprämie und der Präventions- und Interventionsbeitrag wer-
den jährlich erhoben. Sie sind innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu be-
zahlen.
2 Ändert der Versicherungswert oder die Schadengefahr während des Kalen-
derjahres, sind die Versicherungsprämie und der Präventions- und Interventi-
onsbeitrag den neuen Verhältnissen anzupassen. Für angebrochene Monate
werden sie voll berechnet.
3 Im Schadenfall sind die Versicherungsprämie und der Präventions- und Inter-
ventionsbeitrag für das laufende Jahr voll geschuldet.

§  38 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Die Erwerberin oder der Erwerber und die Veräussererin oder der Veräusse-
rer eines Gebäudes oder Grundstückes haften der BGV solidarisch für noch
ausstehende Versicherungsprämien und Präventions- und Interventionsbeiträ-
ge.
2 Für die Versicherungsprämien und die Präventions- und Interventionsbeiträge
sowie für die Schätzungskosten besteht  ohne Eintragung in das Grundbuch
das gesetzliche Grundpfandrecht  gemäss  § 148 des Gesetzes  vom 16. No-
vember 20061) über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB).

1) GS 36.153, SGS 211

http://bl.clex.ch/data/211/de
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3 Die Versicherungsprämien-, die Präventions- und Interventionsbeiträge- und
die Schätzungskostenrechnung sind einem vollstreckbaren Urteil im Sinne des
Artikels 80 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs gleichge-
stellt.

§  39 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (geändert)
1 Die BGV kann ein Gebäude oder ein Grundstück teilweise im Sinne eines De-
ckungsvorbehalts oder ganz von der Versicherung ausschliessen, wenn:
a. (neu) die Schadengefahr besonders gross und durch zumutbare Abwehr-

massnahmen nicht angemessen gemindert worden ist oder
b. (neu) eine angeordnete Schutzmassnahme gemäss der Gesetzgebung

über die Brand- und Naturgefahrenprävention nicht oder nicht vollständig
umgesetzt worden ist.

1bis Bei teilweisem Ausschluss ist  die Versicherungsprämie und der Präventi-
ons- und Interventionsbeitrag vollständig zu entrichten.
2 Derartige Verfügungen dürfen erst erlassen werden, wenn die Massnahmen
nicht fristgerecht getroffen worden sind. In ausserordentlichen Fällen kann ein
Ausschluss oder ein Vorbehalt sofort verfügt werden.

§  49 Abs. 5 (geändert)
5 Bei einem vollständigen Ausschluss von der Versicherung ist  die BGV ge-
mäss Absatz 3 bis zur Rückzahlung der Grundpfandschulden entschädigungs-
pflichtig, längstens jedoch während 2 Jahren. Für diese Zeit hat die Eigentüme-
rin oder der Eigentümer die Versicherungsprämie und den Präventions- und In-
terventionsbeitrag uneingeschränkt zu entrichten.

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

3.
Der  Erlass  SGS  400 (Raumplanungs-  und  Baugesetz  (RBG)  vom 8. Janu-
ar 1998) (Stand 1. September 2015) wird wie folgt geändert:

§  91 Abs. 3 (neu)
3 Vorbehalten  bleiben  die  Brandschutzabstände  gemäss  der  Gesetzgebung
über die Brand- und Naturgefahrenprävention.

http://bl.clex.ch/data/400/de
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§  101 Abs. 2bis (neu)
2bis Die  Anforderungen  des  Brandschutzes  und  des  Schutzes  vor  Schäden
durch gravitative Naturgefahren richten sich nach der Gesetzgebung über die
Brand- und Naturgefahrenprävention.

§  103 Abs. 1
1 Der Regierungsrat erlässt in der Verordnung die Baupolizeivorschriften, ins-
besondere über:
b. Aufgehoben.

Anhänge
1 Vademecum (geändert)

III.

Der Erlass SGS 761 (Gesetz über den Feuerschutz vom 12. Januar 1981) wird
aufgehoben.

IV.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieses Gesetzes.1)

 
Liestal, 12. Januar 2017
Im Namen des Landrats
der Präsident: Schoch
der Landschreiber: Vetter

1) Vom Regierungsrat am $ auf den $ in Kraft gesetzt.

http://bl.clex.ch/data/761/de

